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Anordnung 
über die Zentralen Warenkontore

Vom 23. März I960

§ 1
(1) Als zentrale Lenkungsorgane für die Waren Versor

gung des Binnenhandels mit Industrie waren werden 
mit Wirkung vom 1. April 1960 gebildet:

a) Zentrales Warenkontor für Textil- und Kurzwaren, 
Sitz Karl-Marx-Stadt,

• b) Zentrales Warenkontor für Schuhe und Leder
waren. Sitz Leipzig,

c) Zentrales Warenkontor für Technik und Fahrzeuge, 
Sitz Berlin,

d) Zentrales Warenkontor für Haushaltwaren, Sitz 
Berlin,

e) Zentrales Warenkontor für Möbel und Kultur
waren, Sitz Berlin.

§ 2
Die Aufgaben, Stellung und Struktur der Zentralen 

y Warenkontore werden durch ein Statut (Anlage) ge- 
/ regelt.

§ 3
Die Hauptverwaltungen des Industriewaren-Groß- 

handels werden mit Wirkung vom 31. März 1960 auf
gelöst.

§ 4
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. 

Berlin, den 23. März 1960 ;

Der Minister für Handel und Versorgung
M e r k e l

Anlage
zu § 2 vorstehender Anordnung 
Statut

der Zentralen Warenkontore
§ l 

Grundsätze
(1) Die Zentralen Warenkontore sind nachgeordnete 

zentrale Organe des Ministeriums für Handel und Ver
sorgung zur Sicherung der Warenfonds in der Menge, 
dem Sortiment und der Qualität

(2) Sie organisieren in Zusammenarbeit mit den Groß- 
handelsgcseilschaften und zentral geleiteten Handels
organen (HO-Wismut HO-Spezialhandel, Versandhaus 
Leipzig, Mitropa) — nachstehend Handelsorgane ge
nannt — die planmäßige, einheitliche und konzentrierte 
Einwirkung auf die Produktion und die Einfuhr von 
Konsumgütern zur Durchsetzung der Forderungen der 
Bevölkerung. Sie nehmen insbesondere Einfluß auf die 
Standardisierung und Spezialisierung der Produktion.

(3) Bei den Zentralen Warenkontoren sind Beiräte zu 
bilden, die die Aufgabe haben, den Hauptdirektor in 
grundsätzlichen Fragen der Tätigkeit der Zentralen 
Warenkontore zu beraten.

(4) Die Zentralen Fachkollektive für Industriewaren 
des Ministeriums für Handel und Versorgung beraten 
die Zentralen Warenkontore in allen Fragen gemäß der 
Arbeitsordnung vom 17. November 1959 über die Tätig
keit der Fachkollektive des Binnenhandels (Verfügungen 
und Mitteilungen des Ministeriums für Handel und Ver
sorgung 1959 Nr. 23).

§ 2 
Aufgaben

Die Zentralen Warenkontore haben folgende Auf
gaben zu lösen:
1. Durchsetzung und zentrale Auswertung der Be

darfsermittlung der Bezirke auf der Grundlage der 
durch das Ministerium für Handel und Versorgung 
fcstgelegten Nomenklatur mit Hilfe der Handels
organe und in Abstimmung mit den Räten der Be
zirke;

(2) Die Zentralen Warenkontore sind juristische Per
sonen und Haushaltsorganisationen.

(3) Die Zentralen Warenkontore sind dem Ministe
rium für Handel und Versorgung unterstellt.


